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Einleitung 

 

Die Machtergreifung Adolf Hitlers am 30.1.1933 beendete die parlamentarische Demo-

kratie der Weimarer Republik und sorgte weltanschaulich, politisch und gesellschaftlich 

für einen umfassenden Wandel der bisher gültigen Wertesysteme. Neue Forderungen, 

Gebote und Perspektiven wurden definiert, um den totalitären Herrschaftsanspruch des 

Nationalsozialismus durchzusetzen. Dieser gewaltigen Umwälzung konnte und wollte 

sich auch die Rechtsordnung nicht entziehen. Wie jedes politische System sah der Natio-

nalsozialismus in Recht und Gesetzgebung ein geeignetes Mittel, um die von ihm ge-

schaffenen Vorgaben und Prinzipien für jeden Bürger verbindlich festzuschreiben. 

Besonders groß war das Bedürfnis, die seit mehr als 30 Jahren erfolglos betriebene Ge-

samtstrafrechtsreform zu verwirklichen und auf diesem Wege ein nationalsozialistisches 

Strafrecht zu schaffen. Mit großem Pathos wurde die Hoffnung verbreitet, die neue 

Staatsgewalt werde der beabsichtigten Neugestaltung des Strafrechts zum Erfolge 

verhelfen1. Dabei sollte nicht an frühere Reformarbeiten angeknüpft werden. Sie galten 

als Ausdruck eines überwundenen liberalistisch-individualistischen Denkens2. Das 

nationalsozialistische Strafrecht sollte die staatlichen Maßnahmen nicht dem Schutz des 

Einzelnen, sondern dem Schutz der Volksgemeinschaft widmen3. Wie dieses Ziel am 

besten erreicht und im neuen Strafgesetzbuch formuliert werden sollte, war von Anfang 

an Gegenstand lebhaft geführter Auseinandersetzungen. Weder in der 

Strafrechtswissenschaft noch unter den Parteijuristen der NSDAP und den 

verschiedenen Institutionen, die sich der Justizreform annahmen4, bestand infolge der 

diffusen NS-Ideologie Übereinstimmung über den genauen Inhalt und den exakten Kurs 

der Strafrechtserneuerung. Gleichwohl existierten verschiedene Leitgedanken und 

Grundsätze, die von einer großen Mehrheit befürwortet wurden. Hierzu zählte auch die 

                                                 
1 Vgl. PETERS, Nationalsozialismus, in: JW 1933, S. 1561; FREISLER, Strafrecht, in: DStR 

1934, S. 7; FRANK H., Strafrechtsreform, in: DR 1934, S. 49; GÜRTNER, Gedanke, in: Das 
neue Strafrecht, S. 19. 

2 Vgl. FREISLER, Das neue Strafrecht, in: Das neue Strafrecht, S. 37f.; PETERS, a.a.O., S. 1561; 
die Begründung zum E 1936, S. 1f. 

3 Vgl. THIERACK, Sinn, in: Denkschrift der Akademie, S. 25; KRUG, Grundprobleme, in: 
ZAkDR 1935, S. 98; vgl. auch die Begründung zum E 1936, S. 1. 

4 Vgl. zu diesen vier Institutionen Teil 2; B; I. 
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Forderung, das künftige Strafrecht zu einem „Willensstrafrecht“ zu machen. 

Ausgangspunkt dieser Lehre war die grundsätzliche Überzeugung, daß der Staat mittels 

seines Strafrechts nicht erst auf geschehenes Unrecht in Form der objektiven 

Schädigung oder Verletzung des Volksfriedens und der Volksgüter reagieren dürfe, son-

dern bereits den verbrecherischen Willen des Täters erfassen müsse, sobald dieser straf-

würdig in Erscheinung getreten sei. Zur Erweiterung und Verschärfung des 

Strafschutzes neigend, verkörperte das Willensstrafrecht ein subjektivistisches Straf-

rechtssystem, das das objektive „Erfolgsstrafrecht“ des geltenden RStGB ablösen sollte. 

Das unverhoffte Scheitern der beabsichtigten NS-Strafrechtsreform vereitelte zwar eine 

programmatische Umsetzung der Lehre. Der Erlass mehrerer Novellen und 

Einzelgesetze sowie die Rechtsprechung des RG haben aber dafür gesorgt, daß das 

Willensstrafrecht nicht nur Theorie blieb.  

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung und Bedeutung des na-

tionalsozialistischen Willensstrafrechts näher zu analysieren. Obwohl bereits zahlreiche 

Abhandlungen und zusammenfassende Darstellungen über das Strafrecht des Dritten 

Reiches erschienen sind5, mangelt es bisher an einer umfassenden Untersuchung dieser 

Doktrin. Eine solche Untersuchung erscheint vor allem aus zwei Gründen notwendig. 

Zum einen, weil das Willensstrafrecht das gesamte NS-Strafrechtsdenken beherrscht und 

dadurch eine herausragende Rolle eingenommen hat. Zum anderen, um die Frage der 

Fortwirkung des Willensstrafrechts im Strafrecht nach 1945 zu beantworten und dadurch 

einen zusätzlichen Beitrag zur Strafrechtsgeschichte zu leisten6. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich im ersten Teil mit den Grundlagen der NS-Weltan-

schauung und mit den wichtigsten Leitgedanken der in Aussicht genommenen Straf-

rechtsreform. Ohne ihre Darstellung würde der ideologische und strafrechtliche Kontext 

unverständlich bleiben, in den das nationalsozialistische Willensstrafrecht eingebettet 

war. Anschließend wird auf die Entstehung des Willensstrafrechts eingegangen. Die 

Suche nach möglichen Vorläufern leitet diesen Teil der Untersuchung ein. 

                                                 
5 Vgl. insbesondere LÜKEN, Der Nationalsozialismus und das materielle Strafrecht;  WERLE, 

Justizstrafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich; GRUCHMANN, 
S. 746ff.; FÜRST, Reformen im politischen Strafrecht in der Zeit des Dritten Reiches; 
MARXEN, Der Kampf gegen das liberale Strafrecht; RÜPING, S. 97ff. 
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Hauptvertreter, Grundgedanken und Motive des nationalsozialistischen 

Willensstrafrechts werden analysiert, um Profil und Wesen der Lehre zu kennzeichnen. 

Es folgt eine kurzer Überblick über die wichtigsten konkurrierenden Strafrechtstheorien. 

Den Schwerpunkt legt die Arbeit auf die Forderungen des Willensstrafrechts für den 

neuen Allgemeinen Teil des materiellen Strafrechts. Sie werden dem bis 1933 geltenden 

Recht und den früheren Versuchen zur Strafrechtsreform gegenübergestellt. An 

geeigneter Stelle weist die Untersuchung auf die Übernahme willensstrafrechtlichen 

Gedankenguts durch das RG hin. Entsprechend wird auch der weniger bedeutende 

Einfluß des Willensstrafrechts auf die beabsichtigte Neugestaltung des Besonderen Teils 

behandelt. Zum Abschluß der Darstellung des nationalsozialistischen Willensstrafrechts 

befasst sich der Autor mit den wichtigsten Novellen und Einzelgesetzen der NS-Zeit. Es 

soll deutlich gemacht werden, inwieweit sie auf willensstrafrechtlichem Gedankengut 

basierten. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich schließlich der Frage, ob das 

Willensstrafrecht nur die NS-Strafrechtsentwicklung geprägt hat oder ob Grundideen 

und Schlußfolgerungen dieser Lehre im Strafrecht nach 1945 fortgewirkt und 

fortbestanden haben. 

 

                                                                                                                                                
6 Aufgeworfen bereits durch MARXEN, Kontinuität, in: Kritische Vierteljahresschrift 1990, 

S.287ff. 




